
Ambutantes Hospiz Kerpen eV.

Sch utzko nzept a m bu [a nter Hospizd ienst

Die ambutante Hospizarbeit findet in einer besonderen Konstettation statt:

Hauptamttiche Koordinatorin Tina Esser gestaLten gemeinsam mit ehrenamttich

engagierten Menschen ein Angebot, das sich - basierend auf der hospizLichen

Hattung - schwerstkranken und sterbenden Menschen verpftichtet. Die Nähe, die

dabei entsteht, ist gewünscht und wertvott- aber sie ist ebenso sensibet. ln

sotchen existenzietten Kontexten sind Grenzvertetzungen, bewusste oder

unbewusste Machtausübung oder auch strukturette Überforderungen mögtich und

können Risikofaktoren darstetlen, denen es - entsprechend unseres

Setbstverstä nd n isses - entgegenzuwi rken gi tt.

Ein Schutzkonzept ist deshatb kein Verwattungsinstrument, sondern ein Ausdruck

hospizticher Haltung, das gemeinsam mit atten Beteitigten erarbeitet und stetig

reftektiert wird. Es dient dem schutze atter, denn es sorgt für Ktarheit,

Handtungssicherheit und einen achtsamen Umgang mit Nähe, Beziehung und

Verantwortung. Außerdem sottes einen Leitfaden darstetten, wie sich atte

Beteitigten im Fatte von Grenzvertetzung, Übergriffen und von Gewatt verhatten

sotten.

1. Rechtticher und institutionelter Rahmen

Ambulante Hospizdienste sind keine isotierten Organisationen. Sie agieren im

Rahmen gesetzticher Vorgaben, ethischer Leitsätze und fachticher Standards.

Grund tage dieses Schutzkonzeptes sind (u.a.):

. §4 Bundesrahmenvertrag SApV (26.1O.2022)

' §10 Bundesrahmenvereinbarung stationäre Hospize (1g.1 1 .2024)

. §13 SIGB (Begehen durch Untertassen - Garantenstettung)

. §618 BGB (Fürsorgepf ticht des Arbeitgebers)

' Empfehtungen des Deutschen Hospiz- und pattiativVerbands (DHpv)zum
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2. Schutz vor sexuatisierter Gewatt

Obwoh t ambul.ante Hospizd ienste keine Pf legeein richtu ngen im engeren Sin ne

sind, getten auch für sie Anforderungen an Gewattprävention und

Schutzmaßnahmen - insbesondere, wenn sie Leistungen im Rahmen des SGB V

oder durch öffenttiche Mittet erbringen.

Neben diesen spezifischen Rahmenbedingungen stellen auch die UN-

Behindertenrechtskonvention, die U N-Kinderrechtskonvention, das

Bundesteithabegesetz und das Teithabestärkungsgesetz sowie das Grundgesetz

Basisgrundtagen dar.

3. Hospiztiche Hattung ats Schutzfaktor

Die hospiztiche Hal.tung ist das ethische Rückgrat dieses Schutzkonzeptes. Sie

orientiert sich an den PrinziPien:

. würde und setbstbestimmung: Jeder Mensch hat das Recht auf eine

gewa Ltf reie, respektvotte u nd a utonome letzte Lebensphase.

. Freiwil.tigkeit und Beziehung: Die ehrenamttiche Begteitung ist freiwil.tig, aber

nicht betiebig. Sie basiert auf Beziehung, Verbindtichkeit und Vertässtichkeit.

. Offenheit für Ambivatenz: Sterbebegteitung ist emotionat kompl.ex. Nähe und

Ohnmacht, Trauer und Dankbarkeit, Überforderung und Erfüttung existieren

gl.eichzeitig. Diese Ambivatenz darf benannt werden - ohne Scham.

Aus dieser Hattung ergibt sich: Gewatt beginnt nicht erst mit körperticher Gewalt

oder der sexuatisierten Grenzüberschreitung. Auch ein übergriffiger Satz, ein

absichfl,iches Schweigen, das lgnorieren von kutturetten BedÜrfnissen oder eine

strukturelte Überforderung kann Gewatt sein.

4. Gewattbegriff und Risiken

Um eine Sensibitität für Gewal.t und Risiken zu schaffen, müssen zuerst die

zentraten Begriffe gektärt werden. Dabei ist jeder der fotgenden Begriffe für das

Sch utzkonzept reteva nt:
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' Grenzvertetzung (Persöntiche 0der emoti0nate Grenzen einer person werden

Überschritten. Dies kann subtiter und weniger offensichttich ats ein übergriff

sein. Es handett sich um Verhattensweisen, die sie Autonomie oder den

persöntichen Raum einer person beeinträchtigen.)

' Übergriff (Handtung, bei der jemand gegen den witten einer anderen person in

deren persöntiche oder körpertiche lntegrität eingreift.)

. Gewatt

Das schutzkonzept orientiert sich an einem erweiterten Gewattbegriff, der

fotgende Formen umfasst:

. Körpertiche Gewatt (2. B. aggressives Festhatten)

. Psychische Gewatt (2. B. Drohungen, Schweigen, Beschämung)

'sexualisierte Gewalt (2. B. Grenzvertetzungen in der lntimität)

'strukturette Gewatt (2. a. überforderung durch fehtende supervision)

' Ökonomische Gewatt (2. B. das Ausnutzen finanzietter Abhängigkeit)

. Kutturette Gewatt (2. B. Missachtung retigiöser oder

geschtechtsspezifischer Bed ü rfnisse)

' Digitate Gewatt (2. B. weitergabe von sensibten Daten ohne

Zustimmung)

Menschen, die sich in der Hospizarbeit engagieren, agieren in einem besonders

vutnerablen Kontext. Die Begteitung geschieht häuf ig auch im privaten Raum der

Ktient: innen. Oft sind Ehrenamttiche attein mit schwer kranken Menschen. Häufig

besteht eine emotionate Bindung - und zugteich ein (emotionates)

Abhängigkeitsverhättnis. Attdas erfordert ktare Strukturen und eine reftektierte, gut

durch begteitete Praxis.

Schutz durch Struktur: Zentrate Elemente des Konzepts

4. Verhattenskodex

Der Dienst entwickeLt gemeinsam mit den Ehrenamttichen einen verbindtichen

Verhattenskodex. Dieser beschreibt u. a.:
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. Regetn zum Umgang mit Nähe und Distanz

. Umgang mit Fotos, Videos

. Schweigepfticht und Umgang mit persÖntichen lnformationen

. Verhatten bei Konftikten oder betastenden Situationen

. Verbot der Annahme von Geschenken

. Umgang mit Berührungen oder lntimität

. umgang mit SociatMedia

. Machtsensibitität

Der Kodex wird Bestandteit atter Vereinbarungen - auch in den

Befähigungskursen.

4.2 Quatifikation und SensibiLisierung

Atte Ehrenamttichen werden vor Beginn ihrer Tätigkeit umfassend auf ihre Rotte

vorbereitet. ln den Schul,ungsinhatten sind enthatten:

. Einführung in den Gewattbegriff

. Erkennen von Grenzvertetzungen

. Umgang mit emotionaten Ambivatenzen

. Deeskatation in schwierigen Situationen

. Reftexion von Macht und Ohnmacht

. Ansprechpartnerin im Ambutanten Hospiz ist die Koordinatorin

4.3 Vertra uen sstru ktu ren u nd Ansprech ba rkeit

Es steht eine quatifizierte Vertrauensperson zur Verf ügung.

Diese steht atten Beteitigten zur Verfügung, wenn es zu

U n sicherheiten, Beobachtu ngen od er Vorfä tten kom mt. Der Zugang zur

Vertra u ensperson wird tran sparent u nd nied rigschwettig orga nisiert.

(Dien stha ndyn u m mer a tten betei tigten beka n nt).

. Wahrnehmung und auch einen Verdacht ernst nehmen

. Dokumentation des Vorfatts

. Erste Rücksprache mit Vertrauensperson
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4.5 Supervision, Reftexion und Fehterkuttur

wir bieten regetmäßige Reftexionstreffen an - sowoht in Gruppen ats auch

einzetn (2. B. durch Supervision). Es wird eine transparente Fehterkuttur getebt:

schwierigkeiten und Grenzvertetzu ngen werd en n icht mora lisiert, sondern

professionettaufgearbeitet. Auch Fatschanschutdigungen werden respektvott

geprüft und aufgearbeitet.

4.6 Prävention durch personat- und Ehrenamtsmanagement

Von atten Mitarbeitenden sowie Ehrenamttichen werden atte 4 Jahre (erweiterte)

Führungszeugnisse angefordert. Sie geben außerdem eine Erktärung über die

Einheitung des Verhattenskodexes (siehe 4.1) ab und nehmen regetmäßig an

lnformationsveranstattung zu den Themen Gewatt, Macht und/oder prävention

Teit.

5. Partizipation und Weiterentwicktung

schutz ist ein Prozess - kein abgeschtossener Zustand. Das Konzept wird jährtich

evatuiert. Dazu gehört:

' Eine regetmäßige umfrage bei Ehrenamttichen zu unsicherheiten und

Erfahrungen

. Eine offene Rückmetdemögtichkeit für Begteitete

. Ein Workshop zur Weiterentwicktung des Konzepts

Partizipation ist ausdrücktich gewünscht: Das Konzept tebtvom Diatog.
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6. Netzwerk und externe Unterstützung

Der Dienst baut ein Netzwerk auf mit:

. Fachberatu n gsstetten zu sexua [isierter Gewa tt

. PfLegeberatung und Ethikberatung

. Rechttichen Unterstützungsstetten

Dies ermögticht im Ernstfal.L schnette, professionette Reaktionen und enttastet den

Dienst.

Fazit: Schutz ist Beziehung - nicht Kontrotle

Hospiztiche Begteitung lebt vom Vertrauen - und Vertrauen benötigt einen

Rahmen und Sicherheit. Ein Schutzkonzept ist kein Zeichen von Misstrauen,

sondern attestiert Hattung. Es schÜtzt atte Beteitigten: Die Begteiteten, die

BegLeitenden und die anderen Mitarbeitenden. Es bietet einen Rahmen für eine

gewattfreie, wÜrdevotte und reftektierte Begteitung am Lebensende.
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